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Sonstige Planzeichen

Umgrenzung der für den baulichen Nutzen vorgesehenen Flächen, deren
Böden erheblich mit umweltgefährdeten Stoffen belastet sind Umgrenzung
der Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen
belastet sind. Kennzeichnung der Lage ohne Flächendarstellung.

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs.7 BauGB)

Umgrenzung der Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen
zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes
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Genehmigungsfassung

Stadt Treuchtlingen
Hauptstraße 31
91757 Treuchtlingen

Flächennutzungsplan mit integrierten
Landschaftsplan

Blatt C

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung der für den baulichen Nutzen vorgesehenen Flächen, deren
Böden erheblich mit umweltgefährdeten Stoffen belastet sind Umgrenzung
der Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen
belastet sind. Kennzeichnung der Lage ohne Flächendarstellung.

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs.7 BauGB)

Umgrenzung der Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen
zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes
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